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://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 18.0113.01 vom 6. Februar 2018 sowie in den Bericht der 
Gesundheits- und Sozialkommission Nr. 18.0113.02 vom 28. Juni 2018, beschliesst: 
 

 

I. 

Gesundheitsgesetz des Kantons Basel-Stadt (GesG) vom 21. September 2011 (Stand 
10. Mai 2015) wird wie folgt geändert: 

 

§ 7 Abs. 1bis (neu)  
1bis Der Regierungsrat sorgt zusammen mit den umliegenden Kantonen für ein 
bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot an ambulanten und stationären 
Leistungen. 

 

II. Änderung anderer Erlasse 
Keine Änderung anderer Erlasse 

 

III. Aufhebung anderer Erlasse 
Keine Aufhebung anderer Erlasse 

 

IV. Schlussbestimmung 
Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und der Regierungsrat 
bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

 


